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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Tschetschenien

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage in Tschetschenien, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des OSZE-Gipfels von Istanbul im Jahre 1999 
und die bei diesem Anlass von der Russischen Föderation eingegangenen 
Verpflichtungen, 

A. in Erwägung des Umfangs und der Schwere der Verletzungen der Grundrechte, die von 
den russischen Streitkräften in Tschetschenien begangen werden und für die es in der 
jüngsten Geschichte – nicht einmal während der dunkelsten Stunden der Tragödie in 
Bosnien – kein Gegenstück gibt,

B. unter Hinweis darauf, dass seit 1994, also seit Beginn des ersten Tschetschenien-Krieges, 
zwischen 100.000 und 200.000 Tschetschenen (10-20% der Bevölkerung, zumeist 
Zivilpersonen) den Tod gefunden haben, 170.000 Tschetschenen ins Ausland geflohen 
sind und 260.000 Personen als Vertriebene innerhalb Tschetscheniens unter 
unmenschlichen Bedingungen leben müssen, während gegenwärtig Tausende von 
Personen in den zu traurigem Ruhm gelangten „Filtrationslagern“ inhaftiert sind,

C. zutiefst besorgt über die Informationen, wonach die russischen Streitkräfte von der Genfer 
Konvention verbotene Waffen und insbesondere Splitterbomben und chemische Waffen 
eingesetzt haben,

D. unter vorbehaltloser Verurteilung der Existenz wahrer „Todesschwadronen“ innerhalb der 
russischen Streitkräfte, die sich aus den berüchtigten „Kontrakniki“ zusammensetzen, bei 
denen es sich häufig um ehemalige Kriminelle handelt, deren Strafe verringert wird, wenn 
sie bereit sind, in Tschetschenien zu „kämpfen“; unter Hinweis darauf, dass diese 
Schwadronen und andere Truppenteile der russischen Streitkräfte tagtäglich in breitem 
Umfang Säuberungsaktionen durchführen, die mit der außergerichtlichen Hinrichtung 
eines Teils der Bewohner des besetzten Gebiets, Vergewaltigung, Raub und Folterung der 
Zivilbevölkerung einhergehen,

E. in Würdigung des Mutes und des außerordentlichen Moralgefühls der russischen 
Wehrdienstleistenden und Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, die es 
vorziehen, zu desertieren oder die Teilnahme an dem schändlichen Krieg in 
Tschetschenien zu verweigern,

F. in der Überzeugung, dass es in jeder Hinsicht unannehmbar ist, dass 
Kommissionsmitglied Poul Nielson, der wiederholt vom Europäischen Parlament 
aufgefordert wurde, sich unverzüglich nach Tschetschenien zu begeben, um dort eine 
umfassende Bewertung des Bedarfs an humanitärer Hilfe vorzunehmen und gleichzeitig 
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den Willen Europas zu bekunden, die in Tschetschenien stattfindende Tragödie nicht zu 
übersehen, vom Herbst 1999 bis heute noch nicht die Zeit zu einer solchen Reise gefunden 
hat, 

G. unter Hinweis darauf, dass die tragische Lage der tschetschenischen Flüchtlinge die Union 
verpflichtet, eine humanitäre Operation vorzubereiten, die von ihrem Umfang her der 
Operation vergleichbar ist, zu der sie im Kosovo in der Lage war,

H. ferner mit der an die Regierungsstellen der Mitgliedstaaten gerichteten Aufforderung, 
jedwedes Verfahren einzustellen, das zur Ausweisung tschetschenischer Bürger, die sich 
derzeit als Flüchtlinge in Europa aufhalten, nach Russland oder in einen anderen Staat 
führen könnte, von dem aus sie nach Russland überstellt werden könnten,

I. in der Erwägung, dass das Schweigen und die Untätigkeit der Union angesichts dieser 
Tragödie bereits als Verzicht auf die Verteidigung und Bekräftigung ihrer Werte und 
Grundsätze gegenüber der Russischen Föderation aufgefasst werden und den russischen 
Regierungsstellen den Eindruck vermitteln, dass sie freie Hand für Übergriffe aller Art 
haben,

J. unter Hinweis darauf, dass dieser Verzicht der Union beträchtlich zur Schwächung der 
demokratischen Institutionen, der rechtmäßigen Instanzen und der Zivilgesellschaft 
(angefangen bei den Medien) zugunsten einer mittlerweile fast allmächtigen Militär- und 
Finanzoligarchie beigetragen hat,

K. ferner unter Hinweis darauf, dass es nach über zwei Jahren nach den blutigen Anschlägen 
von Moskau, die von den russischen Behörden den Tschetschenen zugeschrieben wurden 
und von ihnen als Vorwand für die Rechtfertigung ihrer Intervention in Tschetschenien 
herangezogen wurden, bisher nicht möglich gewesen ist, irgendeinen Beweis für eine 
Beteiligung von Tschetschenen zu finden, während es von Beginn an Anhaltspunkte für 
eine Verwicklung der russischen Geheimdienste und von den Machthabern nahestehenden 
Kreisen gab,

L. zutiefst enttäuscht darüber, dass die Ankündigung der Aufnahme von Verhandlungen 
zwischen dem Vertreter von Präsident Putin und dem Vertreter von Präsident 
Maschkadow bisher lediglich zu einem einzigen Treffen (im vergangenen November) 
zwischen den beiden geführt hat und dass bei dieser Gelegenheit keinerlei Fortschritt 
verzeichnet werden konnte,

M. ferner unter Hinweis auf den immer wieder von Präsident Maschkadow bekräftigten 
Willen zur Aufnahme von Verhandlungen,

N. in der Erwägung, dass die derzeit von der Union verfolgte Politik – auch wenn man 
Präsident Putin guten Willen zugesteht, wenn er erklärt, Verhandlungen mit der 
tschetschenischen Gegenseite aufnehmen zu wollen – für ihn in keinerlei Weise hilfreich 
sein kann, um diesen Willen gegenüber einer militärischen Lobby durchzusetzen, die wie 
nie zuvor aus der Tragödie des tschetschenischen Volkes Nutzen zieht,

O. unter Hinweis auf den legitimen Charakter der Wahl von Präsident Maschkadow, der 
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Regierung und des Parlaments der Tschetschenischen Republik, die 1997 von der OSZE 
und folglich von der Russischen Föderation anerkannt wurden; unter Hinweis auf den 
daraus resultierenden illegitimen Charakter jedweden Versuchs, im gegenwärtigen Klima 
des Terrors, das von den russischen Streitkräften in Tschetschenien geschaffen wurde, 
Neuwahlen anzuberaumen,

P. in der Erwägung, dass die Europäische Union – vor allem nach dem 11. September – die 
zunehmende Enttäuschung des tschetschenischen Volkes angesichts der Gleichgültigkeit 
der internationalen Gemeinschaft gegenüber der Tragödie, deren Opfer sie ist, und die 
Möglichkeit, dass diese Enttäuschung zu nicht wieder gutzumachenden Handlungen 
anstiftet, nicht ignorieren kann,

Q. in der Erwägung, dass die Lage in Tschetschenien mittlerweile so schwerwiegend ist, dass 
sie – zusätzlich zu einer Tragödie für das tschetschenische Volk – auch eine schwere 
Bedrohung für die Demokratie in Russland, für die Stabilität der gesamten Region und für 
die Sicherheit der gesamten Menschheit darstellt, 

1. ist mehr als je davon überzeugt, dass nur eine politische Lösung über Verhandlungen 
zwischen den russischen Regierungsstellen und den legitimen tschetschenischen 
Regierungsstellen unter Schirmherrschaft einer dritten Partei ein Ende des Krieges 
herbeiführen kann;

2. bekräftigt, dass sich die Union – sollte eine entschiedene, umgehende und konkrete Geste 
von Präsident Putin in diesem Sinne ausbleiben - veranlasst sehen wird, die 
Schlussfolgerung zu ziehen, dass es der Russischen Föderation an einer wirklichen 
Bereitschaft zu Verhandlungen mangelt und dass sie ein Spiel mit der internationalen 
Gemeinschaft treibt;

3. fordert den Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die unmittelbare Aufnahme 
von Verhandlungen zwischen Präsident Putin und Präsident Maschkadow zu einem 
vorrangigen Ziel ihrer Politik gegenüber der Russischen Föderation zu machen;

4. fordert den Rat und die Kommission auf, unverzüglich eine Luftbrücke zwischen 
Tschetschenien und der Europäischen Union einzurichten, die es gestattet, bis zum 
Abschluss einer Friedensvereinbarung zwischen den beiden Seiten 200.000 
tschetschenische Flüchtlinge aufzunehmen, die gleichmäßig auf die 15 Mitgliedstaaten 
aufzuteilen sind;

5. fordert, dass unter der Schirmherrschaft der Interparlamentarischen Delegation für die 
Beziehungen zu Russland und seines Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten der 
russische und der tschetschenische Verhandlungsführer eine Einladung erhalten;

6. fordert seinen Präsidenten auf, Präsident Maschkadow seine Bereitschaft mitzuteilen, ihn 
im Europäischen Parlament zu empfangen;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, Präsident Putin, der russischen 
Regierung und der russischen Duma, Präsident Maschkadow sowie der Regierung und 
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dem Parlament Tschetscheniens zu übermitteln.


